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Ab 01.01.2011 nur noch BVD-unverdächtige 
Rinder verbringen/handeln!

 BVD-unverdächtiges Rind =
√ Rind was mit negativer Ohrstanzprobe 

untersucht wurde
√ Rind was einmal in seinem Leben mit negativer 

Blutprobe virologisch auf BVD untersucht wurde
√ Kuh dessen direkter Nachkomme virologisch 

negativ auf BVD untersucht wurde (Blutprobe 
oder Ohrstanze), ohne das von dem Tier selber 
eine Probe genommen wurde
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Ab 01.01.2011 nur noch BVD-unverdächtige 
Rinder verbringen/handeln!

 Gilt auch für 
√ Viehmarkt
√ Viehausstellung
√ Viehsammelstelle
√ Gemeinschaftsweide
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Nachweis Unverdächtigkeit

 Aufdruck BVD-unverdächtig auf 
Stammdatenblatt

 Ausdruck aus HITier
√ über Bestandsregister mit Gesundheitsdaten
√ über Einzeltierverfolgung
√ Für jeden zugänglich und anonymisiert über 

Abfragen/Allgemeine Funktionen zur 
Tiergesundheit/Einzeltierstatus BVD (frei 
zugänglich) 
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Geht auch in 
Nds

Feld für Ohrmarkeneintragungen 

Dateiimport 
möglich
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Ausdruck ersetzt amtliches Attestwesen
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Elektronischer Nachweis

 Ein Nachweis kann auch elektronisch geführt 
werden (HITier-Eintrag)

 Der Verbringer/Händler muss aber 
sicherstellen, dass es sich um ein 
unverdächtiges Rind handelt! 
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Ausnahmen: Handelbare Tiere ohne 
Nachweis der BVD-Unverdächtigkeit 1

 Unmittelbares Verbringen zur Schlachtung
 Export/Verbringen EU-Staat: unmittelbar 

oder über zugelassene Sammelstelle
 Mastrinder, die vor dem 01.07.2010 

geboren wurden und in einen Betrieb mit 
reiner Stallmast verbracht werden und von 
dort nur direkt zur Schlachtung gelangen 
(dieser Punkt gilt nur vorübergehend bis 30.06.2011)
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Ausnahmen: Handelbare Tiere ohne 
Nachweis der BVD-Unverdächtigkeit 2

 Mastrinder, die unter 6 Monate alt sind und in 
einen Betrieb mit reiner Stallmast verbracht werden 
und von dort nur direkt zur Schlachtung gelangen UND

√ Herkunftsbetrieb ist amtlich BVD-unverdächtig mit 
Bestandsattest (solche Betriebe sind derzeit kaum 
vorhanden!)

ODER
√ Herkunftsbestand ist kein amtlich BVD-unverdächtiger 

Bestand UND
√ Rind wird unverzüglich im neuen Bestand 

abgesondert und dort auf BVD untersucht
(dieser Weg wird in der Praxis eine untergeordnete Rolle 

spielen!)
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